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Beschluß des Wiener Gemeinderates über die einheitliche
Numerierung der Gebäude

Fundstellen der Rechtsvorschrift und ihrer Änderungen

Datum Publ.Blatt Fundstelle

24.10.1958 ABl 1958/100

Auf Grund des § 49 Abs. 2 der BO für Wien wird bestimmt:

§ 1

Alle Gebäude sind einheitlich zu numerieren.

§ 2

Die Nummerntafeln sind wie folgt auszuführen: Die Tafeln sind 230 x 330 mm
groß und haben einen aufgestellten Rand. Auf blauem Grund ist eine weiße
freistehende Randlinie angebracht. Die Bezeichnung der Verkehrsfläche und der
Orientierungsnummer werden in weißer Schrift angeführt.

§ 3

Dieser Beschluß tritt am 1. Jänner 1959 in Kraft.
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